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(1) Wird der Angeklagte verurteilt, so müssen die Ur
teilsgründe die für erwiesen erachteten Tatsachen an
geben, in welchen die gesetzlichen Merkmale der straf
baren Handlung gefunden werden. Insoweit der Beweis 
aus anderen Tatsachen gefolgert wird, sollen auch diese 
Tatsachen angegeben werden.

(2) Waren in der Verhandlung solche vom Strafgesetze 
besonders vorgesehene Umstände behauptet worden, 
welche die Strafbarkeit ausschließen, vermindern oder er
höhen, so müssen die Urteilsgründe sich darüber aus
sprechen, ob diese Umstände für festgestellt oder für nicht 
festgestellt erachtet werden.

(3) Die Gründe des Strafurteils müssen fernerrdas zur 
Anwendung gebrachte Strafgesetz bezeichnen und sollen 
die Umstände anführen, welche für die Zumessung der 
Strafe bestimmend gewesen sind. Macht das Strafgesetz 
die Anwendung einer geringeren Strafe von dem, Vor
handensein mildernder Umstände im allgemeinen ab
hängig, so müssen die Urteilsgründe die hierüber ge
troffene Entscheidung ergeben, sofern das Vorhandensein 
solcher Umstände angenommen oder einem in der Ver
handlung gestellten Antrag entgegen verneint wird.

(4) Verzichten alle zur Anfechtung Berechtigten auf 
Rechtsmittel, so genügt die Angabe der für erwiesen er
achteten Tatsachen, in welchen die gesetzlichen Merkmale 
der strafbaren Handlung gefunden werden, und des zur 
Anwendung gebrachten Strafgesetzes; hierbei kann auf 
den Eröffnungsbeschluß Bezug genommen werden.

(5) Wird der Angeklagte freigesprochen, so müssen die 
Urteilsgründe ergeben, ob der Angeklagte für nicht über
führt, oder ob und aus welchen Gründen die für erwiesen 
angenommene Tat für nicht strafbar erachtet worden ist.
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